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Die Validierung von 
Bildungsleistungen in der 
Berufsbildung
Mit dem Nationalen Leitfaden Validierung von 
Bildungsleistungen koordinieren die Partner der 
Berufsbildung die Einführungsarbeiten zu den 
neuen Bestimmungen  im Berufsbildungsgesetz.
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Der Erfahrung einen Wert verleihen
Verschiedene Personengruppen – verschiedene 
Bedürfnisse an Information und Begleitung

� Umsteiger und Umsteigerinnen

� Personen mit Praxiserfahrung

� Wiedereinsteiger und Wiedereinsteigerinnen

� Personen mit Monopolausbildungen

� Personen mit Vorbildung im Ausland 

� Arbeitslose 
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Ziele        und Erreichtes

www.validacquis.ch
Vernehmlassung - Jahreskonferenzen

� Kommunikation sicherstellen

Definition der Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten pro Ebene

� Rollen klären

Nationaler Leitfaden mit verbindlichen 
Minimalanforderungen
Konzept für Experten-/innen-Ausbildung

� Abgestimmter Rahmen für 
die Umsetzungspartner 
erarbeiten

Plattformtreffen
Übergeordnete Evaluation Phase 1

� Erfahrungsaustausch 
garantieren

Glossar  - SBBK-Arbeitsgruppen  - ValiPoste
Anerkennung der Verfahren durch BBT

� Entwicklungsarbeiten 
koordinieren
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Glossar 1

� Entwicklung parallel  f – i – d
�����������	�
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����	������
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����������

Bildungsleistungen
Lernleistungen

Acquis

� Umfang z.Z. 34 Begriffe

� Definitionen + Erläuterungen
Bezeichnet die Gesamtheit der Kenntnisse und/oder der 
Kompetenzen, die der Einzelne durch frühere, formale
oder nicht formale Ausbildung oder durch Erfahrung 
erworben hat.

Bildungsleistungen
Lernleistungen
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Glossar 2

•• Bezieht sich auf das schweizerische BerufsbildungssystemBezieht sich auf das schweizerische Berufsbildungssystem
�� kompatibel und kohkompatibel und kohäärentrent

•• Wo möglich wurde europäische Definition von CEDEFOPWo möglich wurde europäische Definition von CEDEFOP
übernommenübernommen

•• Fundamentale Diskussionen z. Beisp. zu Fundamentale Diskussionen z. Beisp. zu KompetenzKompetenz --Begriff undBegriff und
zu zu QualifikationQualifikation wurden geführt, jedoch keine neuen Definitionenwurden geführt, jedoch keine neuen Definitionen
eingeführteingeführt
�� unterschiedliche Anwendungen bleiben bestehenunterschiedliche Anwendungen bleiben bestehen

•• Im Rahmen der Vernehmlassung, Möglichkeit auch zum GlossarIm Rahmen der Vernehmlassung, Möglichkeit auch zum Glossar
Stellung zu nehmenStellung zu nehmen
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Information: www.validacquis.ch
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Zwei Phasen des Projektes

1. Entwicklung der Vorgaben für den
nationalen Leitfaden
� Konsensfindung als Basis für Akzeptanz
� BBT übernimmt Führung/Koordination

2. Umsetzung / Erprobung
� Klare Rollendefinitionen
� Überprüfung der Qualität
� Überarbeitung nach ca. 3 Jahren
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Die Rolle der  Verbundpartner

Führung/Koordination in Phase 1
Anerkennung der Verfahren (Art. 33 BBG)
Globale Evaluation und Qualitätsentwicklung

BBT

Entwicklung und Organisation der Verfahren
in der Grundbildung
Beratende Stellen (Art. 4.2 BBV)
Steuerung der Finanzen

Kantone

Entwicklung und Bewilligung von Qualifikationsprofi l 
und Bestehensregeln
Kompetenzbeurteilung  (gleiche Experten wie LAP)
Verfahren in Höherer Berufsbildung

OdA
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Schematische Darstellung des Verfahrens
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Begleitung

Ziel der Beratung ist es, dass interessierte Ziel der Beratung ist es, dass interessierte 
Kandidatinnen und Kandidaten ihre Chancen Kandidatinnen und Kandidaten ihre Chancen 
abschabschäätzen ktzen köönnen, mittels eines anderennnen, mittels eines anderen
QualifikationsverfahrensQualifikationsverfahrens einen Titel, einen einen Titel, einen 
Ausweis oder eine Zulassung zu einer Ausweis oder eine Zulassung zu einer 
Ausbildung  zu erhalten.Ausbildung  zu erhalten.

Mit einem Mit einem CoachingCoaching--Angebot fAngebot füür bestimmte r bestimmte 
Nutzende wNutzende wäährend des ganzen Verfahrens hrend des ganzen Verfahrens 
kköönnen vorzeitige Ausstiege vermieden nnen vorzeitige Ausstiege vermieden 
werden.werden.

UnterstUnterstüützung tzung 
bieten die vom bieten die vom 
Kanton Kanton 
bezeichneten bezeichneten 
BeratungsstellenBeratungsstellen
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Dokumente 1

Zusammenstellung von Daten, Fakten und Nachweisen im Hinblick Zusammenstellung von Daten, Fakten und Nachweisen im Hinblick 
auf ein bestimmtes Anforderungsprofil.auf ein bestimmtes Anforderungsprofil.

Entsteht auf der Ebene 2 als Resultat der Bilanzierung.Entsteht auf der Ebene 2 als Resultat der Bilanzierung.

FFüür die r die ValidierungValidierung von Bildungsleistungen muss das Dossier sich von Bildungsleistungen muss das Dossier sich 
auf die Anforderungen des Qualifikationsprofils fauf die Anforderungen des Qualifikationsprofils füür den angestrebten r den angestrebten 
Titel beziehen.Titel beziehen.

Das Dossier kann selbststDas Dossier kann selbststäändig oder von Fachpersonen begleitet ndig oder von Fachpersonen begleitet 
zusammengestellt werden.zusammengestellt werden.
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Basisinstrumente 1

Dokument, das alle fDokument, das alle füür einen Beruf erforderlichen und zu r einen Beruf erforderlichen und zu 
validierendenvalidierenden Kompetenzen auflistet, angeordnet in kompakte leicht Kompetenzen auflistet, angeordnet in kompakte leicht 
zu handhabende Einheiten (Qualifikationsbereiche).zu handhabende Einheiten (Qualifikationsbereiche). Soll:Soll:

�� dem Kandidaten / der Kandidatin ermdem Kandidaten / der Kandidatin ermööglichen, sich bezglichen, sich bezüüglich der glich der 
gestellten Anforderungen selber einzustufen (Selbstbeurteilung);gestellten Anforderungen selber einzustufen (Selbstbeurteilung);

�� den Experten / Expertinnen die Beurteilung ermden Experten / Expertinnen die Beurteilung ermööglichen, ob das glichen, ob das 
geforderte Niveau erreicht ist (Fremdbeurteilung).geforderte Niveau erreicht ist (Fremdbeurteilung).

Die zustDie zustäändige nationale Organisation der Arbeitswelt ist ndige nationale Organisation der Arbeitswelt ist 
verantwortlich fverantwortlich füür die Erarbeitung, bzw. Genehmigung des r die Erarbeitung, bzw. Genehmigung des 
Qualifikationsprofils.Qualifikationsprofils.
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Basisinstrumente 2

Vorschriften zum erforderlichen Mindestniveau in einem Vorschriften zum erforderlichen Mindestniveau in einem 
Qualifikationsbereich sowie zum Minimum aller Qualifikationsbereich sowie zum Minimum aller 
Qualifikationsbereiche, die zur Erlangung eines Titels erforderlQualifikationsbereiche, die zur Erlangung eines Titels erforderlich ich 
sind.sind.

Die Bedingungen nach denen eine Person im Rahmen des Die Bedingungen nach denen eine Person im Rahmen des 
Verfahrens zur Verfahrens zur ValidierungValidierung von Bildungsleistungen beurteilt wird, von Bildungsleistungen beurteilt wird, 
mmüüssen von der nationalen ssen von der nationalen OdA OdA festgelegt, bzw. bewilligt werden.festgelegt, bzw. bewilligt werden.

Die Bestehensregeln im anderen Qualifikationsverfahren sind Die Bestehensregeln im anderen Qualifikationsverfahren sind 
denjenigen herkdenjenigen herköömmlicher Prmmlicher Prüüfungen gleichwertig.fungen gleichwertig.
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Dokumente 2

Entsteht auf der Ebene 3 als Resultat der Beurteilung.Entsteht auf der Ebene 3 als Resultat der Beurteilung.

Von den Expertinnen und Experten wird zuhanden des Von den Expertinnen und Experten wird zuhanden des 
ValidierungsorgansValidierungsorgans ein ein BeurteilungsberichtBeurteilungsbericht verfasst. Dieser dient verfasst. Dieser dient 
auch zur abschliessenden Erstellung des Notenausweises auf der auch zur abschliessenden Erstellung des Notenausweises auf der 
Ebene 4b (Zertifizierung).Ebene 4b (Zertifizierung).
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Dokumente 3

Offizielles Dokument mit den Qualifikationsbereichen, in denen dOffizielles Dokument mit den Qualifikationsbereichen, in denen der er 
Kandidat oder die Kandidatin das Qualifikationsniveau erreicht hKandidat oder die Kandidatin das Qualifikationsniveau erreicht hat at 
und keine weiteren Nachweise oder Prund keine weiteren Nachweise oder Prüüfungen mehr erbringen fungen mehr erbringen 
muss.muss.

Die LernleistungsbestDie Lernleistungsbestäätigung wird als rekursftigung wird als rekursfäähige Verfhige Verfüügung gung 
ausgestellt. Um den anvisierten Titel zu erlangen, sind die restausgestellt. Um den anvisierten Titel zu erlangen, sind die restlichen lichen 
Kompetenzen innerhalb von fKompetenzen innerhalb von füünf Jahren nachzuweisen.nf Jahren nachzuweisen.

Entsteht auf der Ebene 4a und ist das Endprodukt des eigentlicheEntsteht auf der Ebene 4a und ist das Endprodukt des eigentlichen n 
Verfahrens zur Verfahrens zur ValidierungValidierung von Bildungsleistungen.von Bildungsleistungen.
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Beispiel Lernleistungsbestätigung
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Dokumente 4

Das Das PrPrüüfungsprotokollfungsprotokoll hhäält die Resultate der in der lt die Resultate der in der 
Nachholbildung erworbenen und geprNachholbildung erworbenen und geprüüften Bereiche fest. Die ften Bereiche fest. Die 
PrPrüüfungen erfolgen, nach den Modalitfungen erfolgen, nach den Modalitääten der herkten der herköömmlichen mmlichen 
Qualifikationsverfahren und werden in der Regel benotet.Qualifikationsverfahren und werden in der Regel benotet.

Der durch Der durch ValidierungValidierung von Bildungsleistungen ausgestellte von Bildungsleistungen ausgestellte Ausweis Ausweis 
/ Titel/ Titel ist identisch mit demjenigen der herkist identisch mit demjenigen der herköömmlichen mmlichen 
Berufsbildung.Berufsbildung.

Der Der „„NotenausweisNotenausweis ““ enthenthäält die Noten der Prlt die Noten der Prüüfungen und die fungen und die 
Beurteilung der Experten und Expertinnen der Ebene 3 mit dem Beurteilung der Experten und Expertinnen der Ebene 3 mit dem 
PrPräädikat dikat „„erferfüülltllt““ oder oder „„nicht erfnicht erfüülltllt““ oder einer feineren Abstufung.oder einer feineren Abstufung.
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Beispiel Notenausweis
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Offene Fragen: Übersicht

� Qualifikationsprofile/Bestehensregeln

� Validierung von Bildungsleistungen im Bereich
Allgemeinbildung 

� Interkantonale Koordination 

� Finanzierungsfragen 

� Qualitätssicherung 
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BBT/secoOdA Kantone

Begleitfachgruppe

Projekt
Post-BBT

Interkant. 
Projekt A

Projekt FaGe
Zürich

Kant. 
Projekt Y

Projekt 
Z

Konzeptgruppe

Plattform „Validierung von 
Bildungsleistungen“

Valida

ARRACH-Q

Projektkoordinationsteam

Kant. 
Projekt X

Weitere interessierte Kreise
Jahreskonferenz „Validierung von Bildungsleistungen“

Information per Internet und Mailingliste

Stellen für Kompetenzen-
bilanzierung

Steuerungsausschuss


